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Hm flicfrer  teil.
Bekaimtmachung

über Fleischoersorgung.
Vom 27. März 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes
ifibtr die Ermächtigungdes Bundesrats zu wirtschaftlichen
Maßnahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S.
327) folgende Verordnung erlassen:

L iRelchssteNe für feit Versorgung mit Vieh und Fleisch.
8 1. Zur Sicherung des Fleifchbedarfs des Heeres und

der Marine sowie der Zivilbevölkerung wird eine Reichs¬
stelle für die Versorgung mit Vieh und Fleisch (Reichsfleisch-
stelle) gebildet.

Sie hat die Aufgabe, die Fleischversorgung, insbesondere
die Aufbringung von Vieh und Fleisch im' Reichsgebiet und
deren Verteilung, zu regeln.

Ihr liegt ferner die Verteilung des aus dem Ausland
eingeführten Schlachtviehs und Fleisches einschließlich der
Fleischwaren ob.

§ 2. Die Reichsfleischstelle ist . eine Behörde und be¬
steht aus einem Vorstand und einem Beirat . Der Reichskanz¬
ler führt die Aufsicht und erläßt die näheren Bestimmungen.

§ 3. Der Vorstand besteht aus einem' Vorsitzenden,
einem oder mehreren stellvertretenden Vorsitzendenund eincr
vom Reichskanzler zu bestimmendenAnzahl von Mitgliedern.

Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und
die Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt.

8 4. Der Beirat besteht aus sechzehn Regierungsver¬
tretern, und zwar außer dem Vorsitzenden des Vorstandes
als Vorsitzenden aus vier Königlich Preußischen, zwei König¬
lich Bayerischen, einem Königlich! Sächsischen, einem Königlich
Württembcrgischen, einem Großherzoglich Badischen, einem
Droßherzoglich Hessischen, einem Großherzoglich Mecklenburg-
Schwerinschen, einem' Großherzoglich Sächsischen, einem Groß-
herzoglich Oldenburgischen, einem Hanseatischen und einem
Elsaß-Lothringischen Regierungsvertreter . Außerdem gehören
ihm drei Vertreter des 'Zentral -Viehhandelsverbandes und
je ein Vertreter der Fleischverteilungsstellen von Bayern,
Württemberg und Baden , des Deutschen Landwirtschaftsrats,
des Deutschen Handelstags und des Deutschen Städtetags,
ferner je zwei Vertreter der Landwirtschaft, des Viehhandels,
des Fleifchergewerbes und der Verbraucher an ; der Reichs¬
kanzler ernennt diese Vertreter und einen Stellvertreter des
Vorsitzenden.

8 5. Der Vorstand übt die Befugnisse der Reichsfleisch¬
stelle aus und führt die laufenden Geschäfte.

Der Beirat ist über grundsätzliche Fragen zu hören. Tier
Zustimmung des Beirats bedarf es zur Aufstellung der
Grundsätze für die Berechnung

1. des Fleischbedarfs der Zivilbevölkerung;
2. der in jedem Bundesstaat und in Elsaß-Lothringen

zuzulassenden Schlachtungen von Vieh;
3. der Mengen und der Art des Schlachtviehs, das in

den einzelnen Bundesstaaten und in Elsaß-Lothringen
für den Fleischbedarf des Heeres und der Marine,
der eigenen Zivilbevölkerung und der Zivilbevölkerung
derjenigen Gebiete aufzubringen ist, aus deren Vieh¬
beständen der Bedarf der eigenen Zivilbevölkerung
nicht gedeckt werden kann.

Kommt zwischen Vorstand und Beirat eine llebereinstim-
müng nicht zustande, so entscheidet der Bundesrat.

II. Regelung der Fleisch,Versorgung.
8 6. Schlachtungen von Vieh, die nicht ausschließlich

für den eigenen Wirtschaftsbedarf des Diehhalters bestimmt
sind, sind nur in dem von der Reichsfleischstelle.festgesetzten
-Umfang gestattet. Tie Landeszentralbehörden oder die von
ihnen bestimmten Behörden haben Anordnungen zu treffen,
um Schlachtungen über die zugelassene Hvchstzahl hinaus zu
verhindern. Sie können bestimmen, daß aus unerlaubten
Schlachtungen gewonnenes Fleisch der Gemeinde, dem Kom¬
munalverband oder einer anderen von ihnen bestimmten Stelle
ohne Zahlung einer Entschädigung für verfallen erklärt wer-

kann. Sie regetn die Unteroerteilung der zugelassenen
Schlachtungenauf Kommunalverbände und Gemeinden.

Schlachtungen ausschließlich für den eigenen Wirtschafts¬
bedarf des Viehhalters (Hallsschlachtungen) sind nur dann
gestattet, wenn her Besitzer das Tier in feiner Wirtschaft
^mdestens sechs Wochen gehalten hat . Die Landeszentral¬
behörden oder die von ihnen bestimmten Behörden sind
befugt, weitergehende Einschränkungen für solche Schlachtun¬
gen zu bestimmen.
. Notschlachtungenfallen nicht unter die Beschränkungen
es Abf. i Satz 1 und des Abs. 2.

* Hausschlachtungenund Notschlachtungen sind den von
/n Landeszentralbehörden bestimmten Stellen anzuzeigen und
lag für den Kommunalverband oder die Gemeinde züge¬

le Höchstzahl von Schlachtungen nach Grundsätzen, die
°n der Reichsfleischstelle aufgestellt werden, anzurechnen.

«in § 7' Ter Verkehr mit Fleisch und Fleischwaren aus
n" m Kommunalverband in einen anderen ist von den Lan-

^.Amtralbehürden zu regeln. Soweit es sich um Kommunal-
^bande verschiedener Bundesstaaten einschließlich Elsaß-Lo-
sjĥ gebs handelt, hat die Reichsfleischstelle die Grundsätze

me Regelung aufzustellen.
(f, „3 14. Unbeschadet die Befugnisse der Reichsfleischstelle

msten die Landeszentralbehörden die Bestimmungen zur

Freitag , den 7. April 1916.

8 8. Für die rechtzeitige und vollständige Beschaffung
des zur Deckung des Bedarfs des Heeres, der Marine und
der Zivilbevölkerung aufzubringcnden Schlachtviehs (8 5
Abs. 2 Nr . 3) haben die Landeszentralbehörden Sorge zu
tragen.

Die Landeszentralbehörden regeln den Verkehr mit
Schlachtvieh. Sie können bestimmen, daß der Ankauf von
Schlachtvieh ausschließlich durch die von Ihnen bezeichneten
Stellen oder durch die von diesen beauftragten oder zuge-
lafsenen Personen stattfindet, sowie daß der Verkauf von
Schlachtvieh nur an die bezeichneten Stellen oder an die
von diesen beauftragten oder zugelassenen Personen erfolgen
darf.

8 9. Soweit die von den Landeszentralbehürden be¬
zeichneten Stellen oder die von diesen beauftragten und zu¬
gelassenen Personen den erforderlichen Bedarf an Schlacht¬
vieh nicht freihändig erwerben können, sind die fehlenden
Mengen nach näherer Anweisung der Landeszentralbehörden
von den Kommunalverbänden und Gemeinden innerhalb ihrer
Bezirke aufzubringen unter entsprechender Anwendung der Be¬
stimmungen im 8 2 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise,
vom' 40. August — 17 Dezember 1914 lReichs-Gesetzbl.
S . 516) und mit folgenden Maßgaben:

1. Den Unternehmern landwirtschaftlicherBetriebe sind
die Tiere zu belasten, die sie zur Fortführung ihres
Wirtschaftsbetriebs bedürfen. In Zuchtviehherden
dürfen nur die zur Mast aufgestellten Tiere enteignet
werden.

2. Bei der Festsetzung des Uebernahmepreises sind, so¬
weit ein Höchstpreis nicht besteht, die von der Reichs-
fleischstelle aufgestellten Preisvorschriften zu berück¬
sichtigen.

8 10. Tie Gemeinden sind verpflichtet, eine Verbrauchs¬
regelung von Fleisch und Fleischwaren in ihren Bezirken
vorzunehmen. Sie können bestimmen, daß Fleisch aus Not¬
schlachtungenan die von ihnen bestimmten Stellen gegen
eine von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig fest-
zusetzendc Entschädigung abzuliesern ist. Sie haben den von
den Landeszentralbehörden nach 8 8 mit der Beschaffung des
Schlachtvieh« bezeichneten Stellen auf deren Verlangen eine
Stelle zu benennen, die das gelieferte Schlachtvieh zu über¬
nehmen hat . Sie bedürfen zu der im Satz. 1 vorgeschriebenen
Regelung der Zustimmung der Landeszentralbehörde oder
der von ihr bestimmten Behörde.

Die Landeszentralbehürden können anordnen, daß die
Regelung anstatt durch die Gemeinden durch deren Vorstand
getroffen wird. Anstelle der Gemeinden sind die Kommu¬
nalverbände befugt und auf Anordnung der Landeszentral¬
behörde verpflichtet, die Regelung vorzunehmen.

Die Landeszentralbehürden oder die von ihnen bestimmten
Stellen können die Regelung selbst treffen oder Anordnungen
darüber erlassen.

Die Befugnisse der Gemeinden, der Kommunalverbände,
der Landeszentralbehörden, sowie der von ihnen bestimmten
Stellen regeln sich nach der Verordnung über die Errichtung
von Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom
25. September — 4. November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
607, 728).

III. Schtußbestimmungen.
8 11. Im Sinne dieser Verordnung gelten als Vieh:

Rindvieh, Schafe und Schweine, als Fleisch: das Fleisch
von diesen Tieren, als Fleischwaren: Fleischkonseroen, Räu-
cherwaren von Fleisch, Würste aller Art sowie Speck.

8 12. Streitigkeiten, die sich bei Durchführung dieser
Verordnung zwischen Gemeinden, Kommunalverbänden, den
im 8 8 für den An- und Verkauf von Vieh bezeichneten
Stellen , den von ihnen beauftragten oder zugelassenen Per¬
sonen ergeben, entscheidet endgültig die höhere Verwaltungs¬
behörde; ergeben sich Streitigkeiten zwischen Gemeinden, Kom¬
munalverbänden, Stellen oder Perionen , die in verschiedenen
Bundesstaaten einschließlich Elsaß-Lothringens, ihren Sitz
oder ihre gewerbliche Niederlassung haben, so entscheidet ein
Schiedsgericht.

Das Nähere über das Schiedsgericht wird vom Reichs¬
kanzler, über die örtliche Zuständigkeit der höheren .Ver¬
waltungsbehörden und ihr Verfahren von den Landeszentral¬
behörden bestimmt.

8 13. Tie von den Landeszentralbehörden mit der Be¬
schaffung von Vieh und der Regelung der Fleifchversorgung
beauftragten Behörden und Stellen haben der Reichsfleisch)
stelle auf Erfordern Auskunft zu geben.
Ausführung dieser Verordnung. Sie bestimmen, wer als
höhere Verwaltungsbehörde, als zuständige Behörde im Sinne
des 8 9 in Verbindung mit 8 2 des Höchstpreisgesetzes, als
Kommunalverband, als Gemeinde oder Gemeindeoorstand im
Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

8 15. Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft,

1. wer den Vorschriften im 8 6 Abs. 2 Satz 1 zuwider-
handelt;

2. wer die im nach 8 6 Abs. 4 obliegende Anzeige nicht
erstattet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige
Angaben macht;

3. wen den auf Grund des 8 6 Abf. 1 Satz 2, Abs. 2
Satz 2;  8 7, 8 8 Abs . 2 oder 8 1° erlassenen An¬
ordnungen oder den von den Landeszentralbehörden
erlassmen Ausführungsoorschriften zuwiderhandelt.
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8 16. Ter Reichskanzler kann Ausnahmen von Vor¬
schriften dieser Verordnung zulassen.

8 17. Ditze Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
kündung in Kraft . Ter Reichskanzler bestimmt den Zeit¬
punkt des Außerkrafttretens.

Berlin , den 27. März 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Au-führungsanweisung
zur Verordnung über Fleischversorgungvom 27. März 1916.

(Reichs-Gesetzbl. S . 199).
Zu 8 6.

I. Verteilung der Schlachtungen.
Den Kommunalverbänden (Stadt - und Landkreisen) wird

die Höchstzahl der für ihre Bezirke für einen bestimmten
Zeitraum zugelassenen Schlachtungen an Rindvieh, Schafen
und Schweinen durch die Reichssleischstelle mitgeteilt.

Soweit erforderlich, sind die Schlachtungen von den
Kommunalverbänden auf die Gemeinden, von diesen auf di«
in Betracht kommenden Betriebe ihres Bezirks unterMver-,
teilen. Dabei ist der Umfang der bisherigen SchlachtuiMnl
des einzelnen Betriebes zu berücksichtigen.

Die Kommunalverbände und Gemeinden haben darüber
zu wachen, daß die zugelassene Zahl der Schlachtungen nicht
überschritten wird. Sie sind berechtigt und auf Anordnung
der Kommunalaufsichtsbehörde verpflichtet, zu diesem Zwecke
die Führung eines Schlachtbuches durch die in Betracht kom¬
menden Betriebe anzuordnen. In dem Schlachtbuche hat der
Fleifchbeschauer jede Schlachtung zu bescheinigen; es ist jedes¬
mal unaufgefordert dem Fleischbeschauer vor der Beschair
vorzulegen.

II. Gewerblich« Schlachtungen.
Schlachtungen von Rindvieh, Schafen und Schweinen,

die nicht ausschließlich- für den eigenen Wirtschaftsbekrieb
des Viehhalters bestimmt sind, dürfen nicht über die zuge¬
lassene Höchstzahl hinaus und nur von solchen Personen, denen
von den Kommunalverbänden oder Gemeinden die Erlaub¬
nis zur Schlachtung erteilt ist, oder deren Beauftragten:
vorgenommen werden. Die Kommunalverbände oder Ge¬
meinden haben dem zuständigen Fleifchbeschauer die Zahl!
der für jeden Betrieb zugelassenen Schlachtungen mitzuteilen.
Tie Fleifchbeschauer haben die Lebendbeschau an Schlachttieren,
die von nicht berechtigten Personen oder über die zugelassen«
Höchstzähl hmaus geschlachtet werden sollen, abzulehnen und
der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erstatten. Die Polizei¬
behörde hat die Tiere vorläufig zu beschlagnahmen. Der
Eigentümer hat die beschlagnahmten Tiere auf Verlangen
der Gemeinde käuflich zu überlasten. Die Gemeinden haben
sich bei der Verwertung der Tiere der Viehhandelsoerbände
zu bedienen. ~

Fleisch von Schlachttieren, die von unberechtigten Per¬
sonen oder über die zulässige Höchstzahl hmaus geschlachtet
sind, ist zugunsten der Gemeinde oder des Kommunalver¬
bandes des Schlachtortes einzuziehen; ein Entgelt ist hier¬
für nicht zu bezahlen.

III. Hausschtachtungen.
Für Schlachtungen, die ausschließlich für den eigenen

Wirtschaftsbedarf des Viehhalters effolgen (Hausschlachtun¬
gen), gelten folgende Vorschriften:

1. Die zur Schlachtung gelangenden Tiere müssen vom
Besitzer mindestens sechs Wochen in seiner Wirtschaft
gehalten sein.

2. Das aus solchen Schlachtungen gewonnene Fleisch darf
nur unentgeltlich oder an Personen abgegeben werden,
die zum Haushalt des Viehhalters gehören oder in
seinem Dienste stehen.

3. Schlachtungen von Rindvieh sind nur nach Genehmi¬
gung des Kommunalverbandes gestattet. Bei Ein¬
holung der Genehmigung ist das Lebendgewicht des
Schlachttieres und die Zahl der Wirtschaftsangehörigen
des Haushaltes , für den die Schlachtung erfolgen
toll, anzugeben. Die Genehmigung darf nur erteilt
werden, wenn nach der Zahl der Haushaltungsange¬
hörigen und unter Berücksichtigung des für die übrige
Bevölkerung zur Verfügung stehenden Fleisches ein
Bedürfnis für die Schlachtung anerkennt werden kann.

4. Schlachtungen von Schweinen und Schafen sind min¬
destens 48 Stunden vor der Schlachtung dem Kom¬
munalverband schriftlich unter Angabe des Lebend¬
gewichts des Schlachttieres und der Zahl der Wirt-
schaftsangehörigendes Haushalts , für den die Schlach¬
tung erfolgen soll, anzuzeigen.

Ter Kommunalverband kann die Schlachtung unter¬
sagen, wenn unter Berücksichtigung der seit dem 1. Ja¬
nuar 1916 für den Haushalt vorgenommenen Schlach¬
tungen nach der für die übrige Bevölkerung zur Ver¬
fügung stehenden Fleifchmenge ein Bedürfnis nicht an¬
erkannt werden kann.

IV. Notschmchtungen.
Notschlachtungen fallen nicht unter die vorstehenden Vor¬

schriften. Sie sind innerhalb 46 Stunden nach der Schlachtung
dem Kommunalverbände anzuzeigen. Dabei ist anzugeben,
ob das Fleisch ausschließlich im Haushalt des Schlachtenden
oder innerhalb der Gemeinde verbraucht wird. Zur An¬
zeige verpflichtet ist außer dem Schlachtenden auch der Fleisch¬
beschauer.



Von der Befugnis des § 10, die Ablieferung des Flei¬
sches aus solcken Schlachtungen an eine von den Gemeinden
zu bestimmende Stelle zu verlangen , ist bei häufigerem Vor¬
kommen von Notschlachtungen bei demselben Besitzer Ge¬
brauch zu macken. Tie Entschädigung setzt der Regierungs-
Präsident . in Berlin der Oberpräsident fest.

V . Anrechnung.
Die Anrechnung des aus Haus - und Notschlachtungen

gewonnenen Fleisches auf die für den Kommunalverdand
,uzulassende Zahl der Schlachtungen hat nach den von der
Reichsfleischstelle ausgestellten Grundsätzen zu erfolgen.

Zu § 7.
Ueber die Regelung des Verkehrs mit Fleisch und Fstisck^

waren ergebt besondere Anweisung . Tie Mengen an F .cvch
und Flcisckwaren , die im Lisenbahnfrachtoerkehr aus dem
Schlacktorte nach einen, anderen Kommunalverband verbracht
werden, sind unter Angabe des Bestimmungsortes am « Müsse
jeder Woche dem Kommunalverband des oMachtortes vom
Versender anzuzeigen . Soweit der Versand von Fleischdurck
Schläcktereibetiiebc bischer üblich war , darf er bis auf wet-
icres vom Kommunalverdand des ischlachtortes nur rm Ver¬
hältnisse zu der Herabsetzung der Schlachtungen beschränk
werden.

Zu 8 8.
Die rechtzeitige und vollständige Beschaffung des zur

Deckung des Bedarfs des Heeres , der Marine und der
Zivilbevölkerung anfzubringenden Schlachtviehs wird den
Viehhandelsverbänden . im Regierungsbezirke « igmaringen
Äem Regierungspräsidenten , nach der Verteilung durch den
HZentralviehhandelsverband übertragen.

Die Viechandelsverbände , in Sigmaringen der Regie¬
rungspräsident , haben den freihändigen Ankauf von -Schlacht¬
vieh in ihren Bezirken bis spätestens zum 15. April ,o zu
regeln , daß alles zur Schlachtung verkaufte Vieh an den
Verband selbst oder an die von ihm bezeichnetcn Personen
oder Stellen abqeliefert wird , damit sie für einê rechtzeitige
und vollständige Bereitstellung an den vom Zentralviech-
I,andelsverband angegebenen Stellen Sorge tragen tonnen.

Ter Ankauf von Viech zur Schlachtung durch andere als
die von den Piechchandelsverbänden hierfür bestimmten Per¬
sonen oder Stellen , sowie der Verkauf von Viech zur « chlach-
lunq an andere Personen oder Stellen ist von dem Zeit¬
punkt ab , an dem die Verbände dahingehende Bestimmungen
erlassen, verboten.

Zu 8 9.
Ist ein Viehhandelsverband nicht in der Lage , die ihm

vom Zentralviehhandelsverband zur Beschaffung aufgegebenen j
Mengen Schlachtvieh vollständig und rechtzeitig freihändig zu
erwerben , so hat er die fehlende Menge unverzüglich dem

en in den Regierungsbezirken Cassel und Wies-_Oberpräsidenten , . .. v».. — <-- . —
baden dem Regierungsprä,identen , anzuzelgen. Liefe Be
Hörden haben die fehlende Menge nach Benehmen mit oem
Viehhandelsverband den Kommunalverbänden , oder einzel¬
nen derselben zur Aufbringung aufzugeben . Die Kommunal-

^verbände haben die angeforderte Meng « auf die Gemeinden
zu verteilen , die — nötigenfalls unter Anwendung der Be
stimmunqen im 8 2 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise,
die Tiere zu beschaffen haben . Bei der Zwangsbettrelbung
ist ui beachten , daß den Unternehmern landwlttschastlrcher
Betriebe die Tiere zu belassen sind, die sie zur Fortführung
der Wirtschaft bedürfen . Welche Tiere zur Fortführung
der Wirtschaft nötig sind, entscheidet in 'Zweifelsfaklen der
Regierungspräsident .' In Zuchtviehherden dürfen nur zur
Mast aufgestellte Tiere enteignet werden. Welche Herden
als Zuchtviehherden anzusehen sind, entscheidet in Zweifels-
fällen der Regierungspräsident nach Anhörung der Land¬
wirtschaftskammer . . . , , , , .

Im Regierungsbezirk Sigmacmgen hat die Unterveriei-
lung auf die Kommunalverbände durch den Regierungs¬
präsidenten zu erfolgen.

Zu 8 io.
Tie Kommunalverbände oder Gemeinden haben den

Viehhandelsverbänden , die mit der Lieferung von Vieh an sie
beauftragt sind, aus Verlangen eine Stelle zu bezeichnen,
die das gelieferte Schlachtvieh zu übernehmen hat . so¬
lange keine rechtsfähige und kreditwürdige Stelle benannt
ist. hat der Vorhand des Kommunaloerbandes oder der
Gemeinde das Schlachtvieh zu übernehmen.

In Gemeinden über 10 000 Einwohnern ist für die
Verbraucksregelung von Fleisch und Fleischwaren der Ge¬
meind evvrstand , im übrigen der Vorstand des Kommunal-
vcrbandes zuständig . Die Kommunalverbände und dre Ge¬
meinden haben das ihnen gelieferte Schlachtvieh nach Matz¬
gabe der zugelassenen Schlachtungen auf die in Betracht
kommenden Betriebe zu verteilen . Soweit erforderlich , haben
die Gemeinden weitere Maßnahmen zu treffen , um eine
angemessene Verteilung des Fleisches und der Fleischwaren
auf ihre Bevölkerung sicherzuitellen.

Die Kommunalverbände und Gemeinden können die
Fleischer zur Durchführung dieser Maßnahmen zu Zwangs-
verbänden auf Grund des 8 15b der Verordnung über die
Errichtung von Preisprüfungsstcllen und die Versorgungv-
reqelunq vom 2b . September/4 . November 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 607 und 728 ) etwa nach dem«Muster der Vieh-
hai 'delsverdände zusammensckließen. Tie Satzung des Ver¬
bandes ist von dem Vorstände des Kommunalverbandes oder
der Gemeinde zu erlassen. Den Vorsitz im Verbände hat ein
Vertreter des Kommunaloerbandes oder der Gemeinde zu
führen , den Verbrauchern ist eine angemessene Vertretung zu

sichern.i^ ^ 2 unb 3 Ul,t> Absatz 3 getroffenen
Anordnungen bedürfen der Genehmigung der Kommunal-

^ Die Kommilnalaufsichtsbehördcn können benaMmrte
Kommunalverbände und Gemeinden oder Teile zu diesen
Zwecken zusammenschließen.

Zu 8 11-
Als Fleischwaren gelten Fleischkonseroen, Räucherwaren

von Fleisch und Würste aller Art , auch von anderen Tieren
als Rindvieh , Schafen und Schweinen.

Zu 8 12-
Streitigkeiten , die sich bei Durchführung der Verord¬

nung zwischen Gemeinden , Kommunalverbanden , den Vieh-
handclsvcrbänden , den von ihnen beauftragten oder zuge¬
lassenen Personen ergeben , entscheidet endgültig der Regie¬
rungspräsident , in dessen Bezirk der Veräußerer seinen sitz
oder gewerbliche Niederlassung hat , soweit Berlin m Be¬
tracht ' kommt , der Oberpräsident.Zu 8 14.

Wer als Kommunalverdand , Vorstand des Kommunal¬
verbandes , Gemeinde oder Gemeindevorstand zu betrachten ist,
bestimmen die Kreisordnungen und Gemeindeverfassungsge¬
setze. Gutsbezirke gelten als Gemeinden.

' Berlin , den 29 . März 1916.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Sydow.
Ter Minister für Landwirtschaft , T 'omänen und Forsten.

Freiherr von Schorlemer.
Der Minister des Innern,

von Loebell.
Gesch.-Nr . IA Ie 2059 M . f. L.

Hb 4163 M . f. H.
V12114 M . d. I.

Da« Dorf Äauconrt erstürmt.
— , . . . ... - w - a. mint ß. Avrii . kW

%m  lschUeil AitBsAM.
Großes Hauptquartier , 6 . April . (W . T . B , Amtlich )
Westlich der Maas  verlief der Tag zunächst durch

Las Vorbereitungsfeuec , das wir auf die Gegend von
Ha »co » rt .cqten , sehr lebhaft . Am Nachmittag war
auch die Tätigkeit unserer Infanterie rege . « ,e stürmte
das Torf Haucourt uud einen stack ausgebauten franzostschen
Stützpunil östlich des Ortes . Abgesehen von sehr erheb¬
lichen blutigen Verlust «« büßte der Feind 11 Offiziere , » 31
Mann an unoerwundeten Gefangenen , die zwei verschiedenen
Divisionen angehörcn , ein.

Aus dem rechten Maasufer  wurde em erneuter
Anqriffsversuch der Franzosen gegen die von uns rm
Eaiüette -Walde und nordwestlich davon am 2 . April genom-
menenStkitungen schnell e r stickt.

Oberste Heeresleitung.

Der fünfte Zeppelinanqriff auf Englanv.
Berlin,  6 . Slpril . <W . T . B . Amtlich .) Marinr-

iuftschifse haben in der Nacht vom 5 . zum 6 . April ein
großes Eise nwert  bei Whitby mit Hochöfen und aus¬
gedehnten Anlagen zerstört,  nachdem vorher eine Batterie
nördlich von Huli mit Srengbomben belegt und außer Ge¬
fecht gesetzt war . Ferner wurden die Fabrikanlagen oon
Leeds  und Umgebung , sowie eine Anzahl Bahnhöfe des
Industriegebiets angegriffen , wobei sehr gute Wirkungen be¬
obachtet wurven.

Tie Luftschiffe wuroen heftig beschossen ; sie sind alle
„ « beschädigt gelandet.

Der Chef de- Admiralstabs der Marine.

Di « Eroberung von .Haucourt.
Berlin,  6 . April . (TU .) Der heutige Ge,leralstabs-

> bericht zeugt deutlich unser methodisches Vorwärtskommen
bei Verdun . Auf dem linken Maasufer schreitet der Angriff
systematisch fort . Das Darf Haucourt ist mit ganz be¬
sonderer Schnelligkeit genommen worden . Die Franzoien
leisteten besonders heftigen Widerstand , und das deutsche
Vordringen wurde noch durch eine Redoute am Nordufer
des Forgesbaches flankiert . Trotzdem ist das Dorf ganz
in unserer Hand . Die Stellung war von besonderer Be¬
deutung . Sie bildete den linken Stützpunkt der französischen
Stellung . Von den beherrschenden Höhen aus läßt sich die
ganze Stellung mit Maschinengewehrfeuer bestreichen. Die
französischen Meldungen der letzten Tage , die von^ riesigen
Verlusten sprechen, entsprechen in keiner Weise den Tatsachen,
im Gegenteil , unsere Verluste sind außerordentlich ge¬
ring.  Ebenso unrichtig sind die französischen Meldungen,
wonach die französischen Steilungen nördlich des Baches frei¬
willig geräumt würden . Wahrscheinlich wird der französische
Nachrichtendienst auch jetzt wieder behaupten . Haucourt sei
freiwillig geräumt worden , obwohl eine solche Behauptung
angesichts der Bedeutung Haucourts für die französische Linie
besonders unsinnig wäre

Wien,  6 . April . (W . T . Amtlich wird ver¬
lautbart , 6. April 1916:

Nichts neues.
Ter Stellvertreter des Chefs des Generalslabs:

H ö f e r , Feldmarschatleutnant.v.

In triff mit Mm.
Wien.  6 . April . (W . T . BZ Amtlich wird ver¬

lautbart , 6. April 1916:
Auf der Hochfläche oon Doberdo wurden östlich ^ elz

die unlängst vom Feinde genommenen Gräben vollständiz
gesäubert . Italienische Angriffe scheiterten.

Im Ledro - und Judicarien -Abschnitt unterhielt die feind¬
liche Artillerie ein lebhaftes Feuer . Angriffe schwächerer
italienischer Kräfte gegen unsere Stellungen nordöstlich des
Ledro -Sees und im Daone -Tal wurden ab gewiesen.

Sonst beschränkte sich die Kampftätigkeit auf mäßiges Ge¬
schützfeuer in einzelnen .Abschnitten.

Ter Stellvertreter des Chefs des Eeneralstabs:
H ö f er , Feldmarschalleutnant.v.

in iC ! WMMM.
VVW ' . . ” ’ÜT ' « - Ca,  fi ■Müril ! IW . X B.

Großes Hauptquartier , 6 . Slpril . (W . T . B . Amtlich - >
Es hat sich nichts von besonderer Bedeutung ereignet.

Oberste Heeresleitung.

Großes Hauptquartier , 6 . Aprn (W . T . B . Amtlich . )
-Es hat sich nichts von besonderer Bedeutung ereignet.

Oberste Heeresleitung.

Deines Druckers Äeiv.
Original -Roman von H. C o u rth s - Mahler.

(Nachdruck verkoken .)

Bernhard Falkner saß in dem Prioattontor seiner
Fabrik draußen am Südende der Stadt . Diese Fabrik , in der
Teppiche gewebt wurden , war ein großer , roter Ziegelbau,
der von drei Seiten einen mächtigen Hof umschloß. Die
vierte Seite des Hofes begrenzte die Mauer , die das Grund¬
stück von der Straße abschloß, und in der zwei große Tore
zur Ein - uno Ausfahrt der Wagen und eine schmälere Pforte
für Fußgänger angebracht waren.

Hunderte von Arbeitern und Beamten bevölkerten dies
Gebäude . Oben unter dem Dache befanden sich die Zeichen¬
säle, wo die Teppichmuster entworfen und die Detailzeich-
mungen angefertigt wurden . Drunten hörte man das
Schwirren und Fauchen der Maschinen , das Klappern der
Webstühle , und einer Anzahl geöffneter Fenster entströmte
feuchter Dampf und ein eigentümlicher Geruch! von Farbe
und feuchter Wolle.

In dem großen Hofe standen Wagen , die mit Tepplch-
ballen beladen wurden , die ein Fahrstuhl pon oben herab
befördert . Bernhard Falkner war an dies Geräusch so ge¬
wöhnt , daß es ihn nicht mehr störte . Seit vierundzwanzig
'Jahren war er Besitzer dieser Fabrik . Cr hatte sie selbst er¬
bauen lassen, als er sich mit seiner ersten Frau vermählte.
Das große Vermögen , das sie ihm in die Ehe brachte , hatte
ihm das ermöglicht , denn er selbst hatte nur über ein be¬
scheidenes Kapital verfügt . Die Fabrik hatte bald einen
guten Ruf bekommen , sie war leistungsfähig und es fehlte
nicht an lohnenden Aufträgen . Mit den Jahren hatte Falk¬
ner , der ein tüchtiger und begabter Kaufmann war , sein
Unternehmen noch vergrößert und verbessert . Ts war viel
Geld eingetommen . über er hatte auch, dank seiner verschwen¬
derischen zweiten Frau , viel gebraucht . Und nun sollte er.
gerade zu einer Zeit , da er allerlei Fehlschläge gehabt
batte , seinem Sohn das mütterliche Erbteil auszahlen , das
bisher in seinem Geschäft gesteckt hätte . Drennalhunderti
tausend Mark aus solch einem Betriebe ziehen. — das war
kein Kleinigkeit . Und Bernhard Fctlkner faß aüch heute

wieder mit sorgenvoller Stirn und rechnete. Wenn seine
Frau auch übertrieben hatte , wenn sie behauptete , daß ihn
das Auszählen der Summe ruinieren müsse, so kam er doch
in eine verteufelt ernste und unangenehme Lage.

Trotzdem dachte er nicht daran , seinen Sohn zu bitten,
ihm das ' Kapital noch länger zu überlassen . Nicht nur , daß
er Gerhard so fremd geworden war , hinderte ihn daran,
sondern auch der Gedanke , daß dessen Mutter wohl aus be¬
sonderen Gründen kurz vor ihrem Tode so testiert hatte.
Er vermochte auch heute noch nicht ruhig an den Tod seiner
ersten Frau zu denken.

Unmutig wart er endlich die Feder hin . Was half
ihm alles Rechnen. Es änderte nichts an der Tatsache , daß
er in die schwierigsteLage kam, wenn er das Geld auszahlen
mußte . Vielleicht hätte er das gleiche Kapital pn anderer
Stelle ausnehmen können. Aber das hatte auch seine « chat-
tenseiten , und so leicht war es nicht, eine solche Summe zu
beschaffen. Zudem war der Termin unheimlich schnell nahe
gerückt, ohne daß er hätte Deckung schaffen können.

Trübe starrte er vor sich hin.
Sein gutgeschnittenes , kluges GesiM erinnerte sehr an

das seines Sohnes Gerhard . Nur waren dessen Züge schon
jetzt markanter , energischer ,äls die des Vaters . Vielleickt
lag das auch daran , daß Bernhard Falkners Mund und Krim
durch einen Bart verdeckt waren . Das verbarg mellercht die
charakteristischen Linien , die bei Gerhard deutlich hcrvor-
traten Auch andere Augen hatte Bernhard Falkner , -sie
waren dunkelblau , fast schwarz, und hatten einen weniger
bestimmten , weniger herben Ausdruck, als die grauen Augen
des Sohnes.

Alles an allem war Bernhard Falkner , trotzdem er fast
fünfzig Jahre zählte , noch ein sehr stattlicher und gut aus¬
sehender Mann.

Mit einem Seufzer hob er endlich das Haupt.
„Du räMt dich — noch aus denk Grabe heraus . Maria,

stöhnte er leise, mit der schmalen Hand nervös durch - as
graumelierte Haar fahrend . - „ . . ,

Wie schon oft in den letzten sechzehn Jahre « , seit dem
Tode seiner ersten Frau , regte sich auch heute wieder das

Gewissen in seiner Brust . Cr wußte daß er sich an ZMana
versündigt hatte , daß er sie gekrankt und . beleidlgt g
mit seiner Leidenschaft für Helene , seine zweite Frau . Auch
auch regte sich oft eine leise Stimme in chm, die ihn anttagen
wollte , daß Maria wohl mit Absicht aus dem Leben geschie¬
den sei, weit sie es nicht ertragen tonnte , daß er sie verraten
hatte . Aber diese Stimme brachte er stets unt Gewalt zu
Schweigen . Daran wollte er nicht glauben , well er sonst die
Last nicht hätte tragen können. Der Mahner m seiner Br>
ließ sich nie ganz zum Schweigen bringen . Und der Anolla
seines ältesten Sohnes weckte unmcr wieder von neuem die
Erinnerung an seine Schuld.

Nur dann fühlte er sich ganz frei von aller Gewissens¬
not , wem Helene bei ihm war . Dann wußte er daß «
nicht anderes hatte handeln können, daß das Gefühl , wela-e»
ihn zu ihr gezogen hatte , zu mächtig gewesen war , um
sich dagegen ' auflehnen zu können.

Helenes Zauber wirkte auch jetzt noch mit der allen
Macht auf ihn ein. und in ihrer Nähe war er zu glücklich,
um Gewissensbissen Raum geben zu können.

Aber wenn er hier draußen in der Fabrik allein wall
dann stiegen zuweilen Marias ernste, leidvolle Augen .oo
ihm auf , dann sah er sie bleich und kalt , mit dem tre e«
Schmerzenszug um den blassen Mund , auf rhrem lchten
Lager liegen . So jung hatte sie sterben müssen — so mng
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Bernhard Falkner war kein Mensch, der sich leicht nbll
solche Erinnerungen hinwegsetzen konnte . Und ictlt , "
durch die Bestimmung in Marias Testament m « ne MJgJ"
Lage zu kommen drohte , sah er dann -me Art Vergeltung
Er hatte es nickt gewagt , Gerd zu bitten , ihm das KaM
zu belassen. Etwas wie Furcht war in rhm, daß senll- °u
ihm kalt seine Bitte abschlagen könnte , mit emem vorwurl
vollen Hinweis auf seine Mutter . Denn baß Gerd 9" ^
auf welche Weise seine Stiefmutter zur NaMolgerm
Mutter geworden war . das ging deutlich genug aus fem
Verhalten hervor . . V
Y ,7 ' (Fortsetzung folgt.)



g April- (SB. T. B .̂ Amtlich wird ver-

•;> .« isi6:

"‘’ glJxtttetet des Chess des Deneralstabs:
D. § 5 f et , Feldmarfchalleutnant.

i.„tt schiebt die Entscheidung auf.
_, tz April. (W T . B.) Durch Funkspruch

° . W. B Die „Associated Preß " mcl-
-mnatoN' Da schlüssiges Beweismaterial über die

ff/auf Schiffe, auf denen sich Amerikaner be-
j haben Wilson und daö Kabinett heute

»iilsch-ldung über den Kurs , den die Bereinigten
-»schlagen haben, aufgeschobcn.
L0t9  amerikanischer Präfidcntschafts-

kandivat?
, 6. April. (Zens. Frkft.) Ter bekannte
Friedensbewegung, Henry Ford , erhielt, ob-

üufmte  als Kandidat für die Präsidentschaft auf-
ddvublikanischen Wahlbezirken in Michigan 50 000
/schlug damit Senator Smith , der für Wil-
ffae Politik eingetreten war. In politischen Krei-
über dieses Ergebnis erstaunt, weil Smith eine

Liiblkampagne betrieben hatte und bedeutende Zei-
mü der Bemerkung unterstützt hatten , daß eine
-tnnm- für Smikb Wilsons Hand stärken werde,
durchaus abgelehnt, seine Kandidatur ernstlich in
“Zn  Er hatte weder Geld gespendet, noch

'gehalten.
einem deutschen Internierungslager

in Japan.
iw nt , 6. April. (TU .) Nach einer Draht-

.Tokio sind in Osaka 14 Baracken des deutschen
hgers abgebrannt. Tie Ursache ist unbekannt.

Veulschsi - Rri <Hstag-

Altersrente erhält der Versicherte vom vollendeten 65. Le¬
bensjahre an, auch wenn er noch nicht Invalide ist. Para¬
graph 1292 erhält folgende Fassung: Ter Anteil der Ver-
sicherungsanstalt beträgt bei Witwen- und Witwerrenten drei
Zehntel, bei Waisenrenten für eine Waise drei Zwanzigstel,
für jede weitere Waise ein Zwanzigstel des Grundbetrages
und der Steigerungssätze der Invalidenrente , die der Er¬
nährer zur Zeit seines Todes bezog oder bei seiner Jnoälft
dität bezogen hätte.

Die Sommer -Zeit.
B e r l i n , 6. April . (W. T . B . Amtlich.) Ter Bundes¬

rat hat heute beschlossen, daß in der Zeit vom 1. Wiai
bis 30. September 1916 anstelle der mitteleuropäischenZeit,
die in Deutschland durch Reichsgesetz vom 12. März 1893
eingeführt worden ist, als gesetzliche Zeit die mittlere
S onnenzeit  des 30 Längengrades östlich von Grcenwrck
gelten soll. Das bedeutet, daß die Uhren  für diese Zeit¬
spanne um eine Stunde vorzu stellen sind.  Dem¬
gemäß wird der 1. Mai 1916 bereits am 30. April 1916,
nachmittags 11 Uhr beginnen, der 30. September 1916 aber
um eine Stunde verlängert werden, damit am 1. Oktober
1916 die mitteleuropäische Zeit wieder in Kraft treten kann.

Mnäenburg.

4 j, 6 . April . Tie Beratung des Etats des
ts und des Auswärtigen Amtes wird ftrtge-

o Payer (Fortschr . Volksp.) : Tie Rede des
eis wird>m Auslande Aufsehen erregen, in Teutsch-
ilich Zustimmung finden. Ter Reichskanzler hat
Schleier über die Kriegsziele weggezogen. Ter

iw Kraftlosigkeit kann nun unserer Regierung ge-
mehr gemacht werden.
Stresemann (natl .) : Wir bringen unserem un-
nHindenburg,  der morgen sein fünfzigjähri-

Miläum begeht, unsere herzlichen Glückwünsche
‘all.) Tie Pariser Konferenz hat beschlossen, uns

hungern. Wir haben aber ein Mittel , dielen
rmchten: Das Unterseeboot. Die Interessen der
achteten wir stets. Wir weisen aber unberechtigte
zurück. Dies gilt auch für Amerika, dessen Völker
r Kriegszone' spazieren fahren dürfen. Wir er-
erweitertes Deutschland, aber auch ein freies

©raf Westarp '(tonf .) : Auf die Frage des
kann ich mich- nicht einlassen, weil sie in die

-c gehört. (Unruhe.) Wir müssen alles vermei-
die notwendige Einigkeit stören kann. (Unruhe

He Lrnährungsfrage darf nicht einseitig behandelt
Auch die Landwirtschaft leidet schwer unter dem

Ädas Leben wird ihr durch eine Fülle von Verord-
auei gewacht. Wir können trotz allem der weiteren
img mit Vertrauen entgegenblicken.
.Ir . Werner-  Gießen (deutsche Frakt .) : Auch
chen, daß die gewaitigen Opfer des Krieges nicht ver-
ebracht sind. Ein Frieden, in dem es weder Sieger
legte gibt, genügt uns nicht. Dem Grafen Zeppelin

für die Ausgestaltung seiner genialen Erfindung
or. Die neue deutsche Mode  ist eine Stoff-
endung.  Wir müssen die deutsche Reichsgrenze
gegen die jüdiiche Einwanderung schützen,

l Haase (sozd . Arbeitsgemeinsch.) : Der Untersee-
'lrag ist eine sonderbare Kundgebung des Vertrauens
'Mg. Die Teuerung ist maßlos. Wir sind gegen
»man. Wir wollen nicht Rußland in die Arme
5 treiben. (Heiterkeit.) Die Neutralität Belgiens
^ internationale Abmachungen festgesetzt. (Unruhe
r ) Ter Reichskanzler teilte hier im August 1914
" Erenzüberschreitung mit, versprach aber Entschä-

"eider wich er nachher und auch gestern von der
^ Linie ab. Die Annerionisten gehen natürlich noch
Mo schlimm sind die, die den Krieg mit aller
Wen wollen. (Zurufe .) Wir dürfen unseren Fein-

Msere Friedensbedingungen diktieren wollen. Das
aller Länder ersehnt den Frieden,

siefrctärc. Iagow:  Als der Reichskanzler feine
4. August abgab, konnte er nicht wissen, daß

innerlich gegen uns Stellung genommen hatte.
Zungen Haascs werden im Ausland Befriedigung

..scheid emann  iSoz .) : Der Reichskanzlersagte
Teutschland bluten Deutschlands Söhne , und

gegen die Ländergier. Damit hat sich der Reichs-
-»stagt von den Eroberungspolitikern. Soll auch
o-ammen aufgehen, ohne daß ein Einziger Grenz-
^rd , den irgend ein vermoderter  D i p l o -
ĝ etzt hat ? Ernste Friedensangebote sind uns
gemacht worden. Frankreich und Belgien ein-

, en, ist unmögliche Forderung . Ich meine.
'' TJ Kolonien heraus!  Wir hegen keinen
t Frankreich, das sich in die Arme des Zaren ge-
' Kriea unter den großen Staaten Ist ein

ftrruß bald beendet werden.
, Reichskanzlers und des Auswärtigen Amts
g.^ Edrgt. Der Unterseeboots - Antrag

, wr Mehrheit angenommen.

, Glückwunsch des Kaisers.
"d b ^ 'pril (W T. B ) Seine Majestät der
flc- 'L * richskanzler  telegraphisch herzlich zu
aeuew beglückwünscht, mit denen er im Reichs

gtl/j ^ / 'rrc Slelluvg zur Bergangenheit und Zu

Die Altersrente.
Äpril. (W. T . Bf ) Der dem Reichtag

eines Gesetzes betreffend die Wters-
d ^ rente in der Invalidenversicherung ändert

der Reichsversicherungsordmmg wie folgt:

Zum 50. Aiilitär -Dienitjubiläum des Gencralfeldmarschalls
am 7. April.

Generalfeldmarichall von Hindenburg begeht heute sein
50jähriges Militär -Dienstjubiläum und damit eine Feier, die
das deutsche Volk zum willkommenen Anlaß nimmt, dem
gewaltigen Russenbezwinger den aus der Tiefe der Volks¬
seele strömenden Tank von alt und jung zum Ausdruck zu
dringen. Hindenburg ist mit dem ganzen deutschen Volke
so nahe und fest verwachsen, wie der erste Hohenzollernkaishr
und der eiserne Kanzler es sind. Er gehört den Deutschen,
nicht nur denen innerhalb des deutschen Reiches, sondern auch
all denen, die über See wohnen und um das Schicksal Deutsch¬
lands in diesem Weltkriege oft bangten, bis die Nachricht der
Siege Hindenburgs die ganze Welt durcheilte und die unbe¬
dingte Siegeshoffnung aller Deutschen begründete und dau¬
ernd befestigte.

Ter frühere Chef des Generalstabs der Armee, Alfred
Graf Schlieffen, sagte in seiner Gedächtnisrede auf seinen
hochberühmten Vorgänger , indem er die weltgeschichtlichen
Ereignisse des Jahres 1866 berührte : „Ta erklang zum
erstenmal der Name Moltke. Wer ist Moltke? So fragten
sich viele und nicht die schlechtesten. Aber schon der ver¬
hallende Donner der Geschütze von Königgrätz trug den
Namen Moltke über alle Lande, und man wußte, einer der
größten Feldherrn aller Zeiten war erstanden."

Diese Worte passen ebenso auf Hindenburg. Alle, die
es erlebt haben, werden die schicksalsschweren Tage des August
1914 nie vergessen, als unsere in Belgien und Frankreich
siegreich vorstürmenden Heere an der Westfront im erbitterten
Kampfe mit einem starken Feinde standen und gleichzeitig im
Osten die russischen Millionenheere immer näher kamen, mit
der Absicht, alles, was ihnen entgegentrat, niederzuwalzen.
Nicht nur in den hartbedrohten östlichen Provinzen Preu¬
ßens, auch im übrigen Deutschland schwebte bei vielen die
bange Frage auf den Lippen : Wer wird in dieser Stunde
der furchtbaren Gefahr unser Netter sein?

Ta tauchte Hindenburg auf, ganz plötzlich. Und gerade
dieses Tauchen aus der Tiefe erweckte den Eindruck des
Helfers, den Gott gesandt. Von dem Augenblick an, wo
Hmdenburgs Name zuerst öffentlich genannt wurde, war . er
neben Zeppelin der volkstümlichste Deutsch«. Tas war die
Stunde , da am 30. August des ersten Kriegsjahres die Kunde
durch die Welt flog : „Unsere Truppen in Ostpreußen unter
Führung des Generalobersten von Hindenburg haben die vom
Narew vorgegangene russische Armee in . Stärke von fünf
Armeekorps und drei Kavallerie-Divisionen in dreitägiger
Schlacht in der Gegend von Gilgenburg und Ottelsburg ge¬
schlagen und verfolgen sie jetzt über die Grenze." Und als
am 12. September 'die Kunde kam: „Die Armee des Gene¬
raloberst von Hindenburg hat die russische Armee in Ost¬
preußen nach mehrtägigem Kampf vollständig geschlagen;
der Rückzug der Russen ist zur Flucht geworden", als dann
die Nachrichten von der ungeheuren Siegesbeute kamen, da
jubelte nur ein Name von allen deutschen Lippen : Hinden¬
burg ! — Tannenberg, Masurische Seen, Lodz und Lowicz, die
Winterschlacht, der unerreichte Rückzug von Warschau, der
Ritt nach jLirland und Kurland , Warschau, Modlin und Bresk-
Litowsk, das Ringen um Libau und Wilna — so viel Namen,
so viel Ruhmeskränze, die sich auf das Haupt des ver¬
ehrungswürdigen Mannes senken.

Nach der Eroberung von Kurland und der Zerschmette¬
rung der Njemenfestungen ist Hindenburg einen langen Winter
in der Defensive geblieben, hat an der Düna und weiter süd¬
lich bis in die Nähe der großen Sümpfe treue Wacht gehalten.
Nun richtete fick wieder gegen die eherne Mauer , die er
mit seinen treuen Truppen aufgerichtet hat, der wütende
Ansturm der Russen. Wie er sie empfangen hat, das haben
die amtlichen Berichte der letzten Wochen bewiesen. Heka¬
tomben opferte ein das einzelne Menschenleben für weniger
als nichts achtender Feind in der Hoffnung, durch brutale
Gewalt die deutsche Front zum Weichen zu bringen. Ts hat
ihm nichts geholfen. Alle Angriffe endigten ergebnislos.
So hat der Name Hindenburg bis zur Stunde seinen alten,
zaubermäßigen Klang.

Was dem deutschen Volke an diesem großen Heerführer
noch besonders gefällt, das ist seine schlichte Bescheidenheit.
Wie ist er gefeiert worden in diesem Kriege ! Er hat aber
immer den Hauptteil des Verdienstes seinen prächtigen Mit¬
arbeitern und vor allen Dingen auch seinen tapferen Truppen
zugewiesen. Danken wir Gott , daß er uns in schwerer Zeit
.xinen solchen Mann gegeben und wiedergegeben hat ! Danken
wir den: Kaiser, daß er ihn an die Stelle rief, an die er ge¬
hörte ! Wenn nach Jahrzehnten und Jahrhunderten unser
'Volk in hoffentlich ruhigen und gesegneten Zeiten seiner
Besten gedenkt, da wird nicht nur aus den ehernen Tafeln
der Geschichte, sondern in den Herzen aller leben und leuchten
der Name : Hindenburg!

tokaUr  usid vermischter teil,

*** Stiftung  Daß die Deutschen in Amerika ihre
Heimat noch nicht vergessen haben, zeig! die Liebenswürdig¬
keit unseres früheren Mitbürgers Herrn P . E g en o l s (Eliza¬
beth. U. S . « .), welcher zu gemeinnützigen Zwecken aus
Amerika 200 Mk. geschickt hat. Dieselben sind der neu-
gegründeten Mutterbei atungsstelle zu Verfügung gestellt worden,
um armen zurückgebliebenen Kindern Milch oder KiästigungS-
miltel zu gewähren

„*. Wohltätigteitsabende  des 2. Landst.Jnf .-
Ersab-Batl . XVIII. 27. Mau schreibt uns : In der Oster¬
woche, vom 24. bis 26. April , stehen den Bewohnern
unserer Stadt und Umgegend durch vier vielversprechende
Wohltätigkeitsveranstaltungen des 2. Landst.-Jnf .-Ers.-Batl.
Limburg ' XVlll . 27., die zum Besten des RoteN Kteuzes

l vom Kreise Limburg im Saale der „Alten Post" dargeboten
I werden, genußreiche Abende bevor. Das vaterländische Volks¬

stück„Immer feste druff !" (Tert von Hermann Haller und
Willi Wolf , Musik von Walter Kollo) das in Berlin und
anderen Großstädten über 400 Aufführungen erlebte, wird
uns an diesem Tage mit seinem heiteren Inhalt erfreuen.
In liebenswürdiger Weise wurde vom Verlag des Stückes
unserm 2. Landst.-Batl ., das mit dem Reinertrag aus feinen
Darbietungen des Krieges Not lindern helfen will, das
Aufführungsrecht zu den Veranstalttingen erteilt. Bedeu¬
tende Künstler vom Frankfurter Schauspielhause, vom Neuen
Theater und Schumann-Theater in Frankfurt , sowie ange¬
sehene auswärtige Opernsänger und Damen und Herren der
hiesigen Gesellschaft haben, in uneigennützigem Bestreben die
gute Sache unterstützend, die Rollen übernommen und ver¬
bürgen durch ihr Können eine volle Wirkung des überall
mit großem Beifall aufgenommeneiî Stückes. Die Musik
wird von dem 22 Mann starken Streichorchester der Ka¬
pelle unseres 2. Landst.-Batl . ausgeführt . Das vaterländische
Volksstück„Immer feste druff !" ist in der kurzen Zeit seines
Bestehens mit seinen leicht ins Ohr fallenden Weisen bereits
Gemeingut unseres Volkes geworden. Erinnert sei hierbei
nur an ' das flotte Marschlied: „Ter Soldate , der Soldat-
ist der schönste Mann bei uns im Staate ", oder „Nach
Paris , nach Paris !" Tie Vorbereitungen zu den Veran¬
staltungen sind schon in vollem Gange. Auch sind von heute
ab Eintrittskarten , die, um eine Ueberfüllung des Saales
zu vermeiden, auf vier Aufführungen (Ostermontag, den
24. April , abends 7 Ubr, Dienstag , den .25. April , nach¬
mittags 3 Uhr und abends '8 Uhr, sowie Mittwoch, den
26. April, abends 8 Uhr) verteilt sind, hierorts bei den
Firmen : Buchhandlung Heinr. Aug. Herz, Zigarrenge chäft
Wikh. Lösch, Zigarrcngefckäft Franz Müller , Zigarrengeschäft
Karl Rösch und in den auf den Plakaten kenntlich gemachten
Stellen unserer umliegenden Ortschaften erhältlich. Ebenso
tueröeft mituurtenbc Damen unserer Stabt burch ben 5\ ar-
tenverkauf den guten Zweck der Veranstaltungen, denen wir
zu jeder Aufführung ein volles Haus wünschen, unterstützen.

*** Einfachheit bei der  K o n f i r m a t l o n s -
f ei er  empfiehlt das Königliche Konsistorium zu Wiesbaden
in folgenden Ausführungen des Kirchlichen Amtsblattes:
Zu den heilsamen Wirkungen der gegenwärtigen schweren
Kriegszeit gehört ohne Zweifel, daß unser Voll unter dem
Druck der Verhältnisse und bei der wachsenden Teuerung
zu einer wesentlich einfacheren Lebenshaltung genötigt wird.
Im Interesse ihrer volkserzieherischen Aufgabe begrüßt die
Kirche diese Rückkehr zur Anspruchslosigkeitder Väter und
würdigt sie als ein Mittel zur Gesundiing und Stählung des
Volkscharatters. Sie har an ihrem Teil mitzuwirken. ba$
die von der Not der Zeit geforderte Herabsetzung der
Lebensaniprüche sich zur Bescheidenheit deŝ Smnes und
Schlichtheit des Wesens vertieft und als ein wegen für uniere
innere Entwicklung, nicht zum wenigsten für die Erziehung
unserer Jugend erkannt wird. Eine bedeutsame Ge.egen-
heit zu dieser Mitwirkung bietet sich ihr bei den bevorstehenden
Konfirmationsfeiern . Es kann nicht geleugnet werden, daß
bisher bei der Konfirmation oft ein Aufwand in der Klei¬
dung getrieben wurde, der mit dem inneren Gedanken und
dem Zweck der Einsegnung in einem unvereinbaren Wider¬
spruch stand. Um so mehr wird es jetzt die Pflicht der
Herren Geistlichen fein, mit vollem Ernst auf die größte
Einfachheit bei der Konfirnlationsfeier zu dringen, insbe¬
sondere auch der hier und da herrsckenden Sitte , für Prüfung
und Konfirmation verschiedene Kleidung neu anzuschaffen,
im Hinweis auf die dringend .gebotene Sparsamkeit aller
Volkskreise entgegenzutreten. Wie den Kindern im Unterricht
zum Bewußtsein gebracht werden muß, daß nur die Einfach¬
heit der äußeren 'Erscheinung zum Geiste der Konfirmation
paßt , so ist auch den Eltern in geeigneter Weise von dleftr
unserer Anregung Kenntnis zu geben und gerade den Wohl¬
habenden unter ihnen ans Herz zu legen, daß sie Mt gutem
Beispiel den anderen vorangehen müssen.

2 .̂ Staffel,  6 April. Der Zimmerlehrling Nud o lf
Fink  aus Staffel bestand vor drm Gesellcnprüfungsausschuß
in Limburg die Gesellenprüfung im Praktischen mit der Note
„sehr gut", im Theoretischen mit der Note „gut".

- Falsch verstanden.  Englische Zeitungen posaunen
den nahen Erfolg des Aushungerungsplans aus . In Deutsch¬
land, so berichten sie, hat der Mangel an Nahrungsmitteln
so sehr zugenommen, daß die Leute zu Widerwärtigen
sen greifen. Ihr Gewährsmann ist ein englischer Austausch-
gefangener. Er erzählte, daß er unzähligemal in Berlm
den verzweifelten Schrei gehört habe : „Nun brat mrr eener
'n Storch !"

OeFe«tlick»ep Werterdierrst.
Wetterausficht für Samstag , den 8 April 1916

Bei Drucklegung des Blattes noch nicht eingegangen.

Limburg,  den 7.  April 1916.

„ Fleischversorgung.  Im amtlichen Teil des
heutigen Blattes veröffentlichen wir eine Bekanntmachung
über Fleischversorgung und die dazu gehörigen Ausführungs¬
bestimmungen. Wegen der großen Wichttgkeit dieser behörd¬
lichen Maßnahme empfehlen wir genaue Beachtung.

ilidjt tro|.Wem infolge
der schlechten Zeiten sollte man regelmäßig im „Limburger
Anzeiger " (Amtliches Kreisblstt) inserieren; das Geschäft
wird dann besser gkhen. Wer viel anbietet, setzt viel um.

Inserieren Sie deshalb regelmäßig im

„Limburger Anzeiger".



I Kekarmtnmchrmgrrr nnb  Anzeige«der Stadl ßimkurg.  |
Lebenswittel.

Durch dir städtische Verwaltung sind vermittelt und abzu-
geben:
Ungarische Eier das Stück zu l« Plg-

Verkauss st eilen:  Beamten Consumvercin, Cölner
Consumgeschäft, Fiebig, Frings, Keßler. Linden. Nehren.
Schade L Füllgrabe, Schäfer.

Limburg, den 6. April 1916. 0(86
Der Magistrat.

Ordnung
betreffend vie Erhebung einer Hundesteuer

im Bezirke der Stadt Limburg.

Auf Grund des Bejchlusies der hiesigen Stadverordneten-
wf.dhin °« ch

Bekanntmachung.

31. I . 1916
in Gemäßheit der §§ 16, 18, 82 des Kommunalabgabenge-
fttzer vom 14. Juli 1893 nachstehende Ordnung, betreffend die
Erhebung einer Hundesteuer im Bezirke der Stadt Limburg,
erlaffen:

8 1.
Wer einen nicht mehr an der Mutter saugenden Hund

hält, hat für denselben jährlich eine Steuer von 29 Mark m
halbjährigen Raten, und zwar in den ersten vierzehn Tagen
eines jeden halben Jahres an die hiesige Stadtkasse zu ent¬
richten. Das Steuerjahr ist das Rechnungsjahr, das mit dem
1. April beginnt und mit dem 31. März des folgenden Ka¬
lenderjahres schließt.

Es ist gestattet, die Steuer für das ganze Jahr in unge¬
trennter Summe im voraus zu entrichten.

Ueber die Steuerzahlung ist eine Quittung zu erteilen.
8 2.

Für einen Hund, welcher im Laufe eines halben Jahres
ttz 1) steuerpflichtig wird, sowie für einen steuerpflichtigen
Hund, welcher im Laufe eines halben Jahres in den Haus¬
halt oder Wirtschaftsbetrieb des Steuerpflichtigen eingestellt
morden ist, muß die volle Steuer für das laufende halbe Jahr
binnen 14 Tagen, vom Beginn der Steuerpflicht an gerechnet,
entrichtet werden. . _ , . „

Wer einen bereits in einer Gemeinde eines deut,chen Bun¬
desstaate« versteuerten Hund in seinen Haushalt oder Wirt-
schaftsbetrieb einstellt oder mit einem solchen neu anziehi. oder
einen Hund anstelle eines eingegangenen, abgeschafften oder ab¬
handen gekommenen versteuerten Hundes in seinen Haushalt
oder Wirtichaftsbetrieb einstellt, darf für das laufende halbe
Jahr die für diese Zeit nachweislich gezahlte Steuer aus die zu
zahlende in Anrechnung bringen.

8 3.
Steuerrückftände werden im Wege des Verwaltungszwangs-

vrrfahrens beigetrieben.
8 4.

Wer einen steuerpflichtigen oder steuerfreien Hund anschafft,
i« seinem Haushalt oder WirtschaftSbetriebe einstellt oder mit
einem Hunde neu anzieht, hat denselben binnen 14 Tagen
nach der Anschaffung oder Einstellung bezw. nach dem Anzuge
bei dem Magistrat anzumelden. Neugeborene Hunde gelten
als angeschafft nach Ablauf von 14 Tagen, nachdem dieselben
aufgehört haben, an der Mutter zu saugen.

Jeder Hund, welcher abgeschafft worden, abhanden grkom
men oder eingegangen ist, muß spätestens innerhalb der ersten
14 Tage nach dem Ablaufe des halben Jahres <8  1 ). mnkr.
halb dessen der Abgang erfolgt, abgemeldrt werden

8 b.
Bon der Steuer find die Besitzer solcher Hunde frei, die

zur Bewachung oder zum Gewerbe unentbehrlich sind.
8 6.

Einsprüche gegen die Heranziehung zur̂ Hundesteuer Md
binnen 4 Wochen nach der Aufforderung zur Zahlung bei
dem Magistrat anzubringen.

Gegen den darauf ergangenen Beschluß des Magistrats
finden binnen 2 Wochen vom Tage der Zustellung an die
Klage im Verwaltungsstreitverfahren bei dem Bezirksausschuß
zu Wiesbaden statt. M

Einspruch und Klage haben,keine ausschiebende Wirkung.
8 ?-

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschristen^dieser Ordnung
ziehen eine Strafe bis zur Höhe von 30 Mark nach sich.

8 6.
Die in Beziehung auf das Halten von Hunden bestehenden

Polizeivorschriften werden durch vorstehende Bestimmungen
nicht berührt.

§ 9.
Diese Steuerordnung tritt mit dem Tage der Veröffent

lichung im hiesigen Kreisblatt in Kraft.
Mit demselben Tage wird d e Steuerordnung, die Entrich

22. Juni 1908
tung der Hundesteuer betreffend, —

Gemäß § 8 Absatz 1 Ziffer 5 des Gesetzes betreffend die
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten vom 28. August 1905
ist bei Todesfällen an Lungen und Kehlkopftuberkulose die
Desinfektion gemäß 8 19 Ziffer I und 3 dis Gesetzes be¬
treffend die Bekämpfung gememfährlicher Krankheiten vom 30.
Juni 1900 anordnen. Die polizeiliche Anordnung der Des¬
infektion im Falle des Wohnungswechsels von Personen, welche
an Lungen- und Kehlkopftuberkulose erkrankt sind, ist dagegen
gesetzlich nicht vorgeschrieben.

Behufs Herbeiführung einer wirksamen Bekämpfung der
Lungen- und Kehlkopftuberkulosesollen die durch eine freiwillige
Desinfektion entstehenden Kosten auf die Gemeinde übernommen
werden.

Wir bringen dies mit dem Ersuchen zur allgemeinen Kennt¬
nis, in Fällen, in denen Personen, welche an vorgeschrittener
Lungen und Kehlkopftuberkulose leiden, aus ihrer bisherigen
Wohnung oder ihrem Quartier ausziehen, der Ortspolizeibe¬
hörde unverzüglich Mitteilung zu geben, damit die Desinfektion
dieser Räumlichkeiten vor ihrer anderweitigen Verwendung vor-
gcnommen werden kann.

Limburg, den 5. April 1916.
4(83 Der Magistrat:

Haerten.

ln Ihr
ist vielleicht noch der eine oder anderej
noch nicht Abonnent des „ L1a,fi^
Anzeiger *, amtliches Kreisblatt für"
Kreis Limburg , ist, und bei dem es
eines kleinen Hinweises bedarf, umi^ .
Bezüge dieses Blattes zu veranlassen,
sind Ihnen für solche Empfehlung sehr<
bar , und Sie werden mit dem „Limb
Anzeiger“ überall Ehre einlegen.

Bestellungen nehmen entgegen alle
anstalten, Briefträger , unsere Träge_
und Träger , sowie die Geschaffte
Limburg a . d . Lahn , Brückengasse]

iu

MliMmioplmdnrg
ffingrirtpe KrioffensW mit

Wir haben in unserem Geschäftslokal in einem abgesonderten
Raume einen nach den neuesten Erfahrungen eingerichteten

ausgestellt, mit Fächern verschiedener Größe zum Aufbe¬
wahren von Dokumenten. Wertpapieren, Edelmetallen und
Kostbarkeiten aller Art und vermieten die Fächer zu billigen
Sätzen — schon von 5 Mark ab — an unsere Mitglieder.
Die Schlöffer sind derart eingerichtet, daß sie nur unter Ber-
Wendung von zwei verschiedenen Schlüsseln geöffnet werden
können, von denen einen der Mieter, den anderen der Vorstand
erhält. Ein Fach kann also ohne Mitwirkung des Mieters
nicht geöffnet werden — Zur Erledigung ihrer Geschäfte,
wie Abtrennung der Zinsscheine und dergl., steht den Metern
ein besonderes Zimmer zur Verfügung und zwar von 9—12
Uhr vormittags und 3—51/, Uhr nachmittags. Wir bitten
unsere Mitglieder, sich die Einrichtung anzusehen, die sich
überall starken Zuspruchs erstellt. 7l24

Der Borstand.
Apollo -Theater.

Samstag, d. 8. 4. v. V,7 Uhr, Sonntag, d. 9. 4. v. 3 Uhr an.

Zirkuskinder.
Drama aus dem Leben eines Artisten. 3 Teile.

Heimliche Ehe.

Ulnschliß-Derrillp Limburg

12(81

Waschinenmeisterlehrüng
zumzbaldigen Eintritt gesucht.

Schlinck'scher Verlag und Buchdruckerei
Limburga. L._ Brückengasse 11.

7 1 ?
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vom-
119. September 1906

und vom 16 April 1909 aufgehoben.
Limburg (Lahn), den 28. Januar 1916.

T« Magistrat.
(L S.) gez. Haerten.

Genehmigt.
Wiesbaden, den 2. März 1916.

Nameus des Bezirksausschusses:
Der Vorsitzende.

(L . S.) In Vertretung (Unterschrift)
B. A. 28./ 16.

3.

Die Zustimmung wird erteilt.
Cassel, den̂ 14. März 1916

<L. S.)
Nr. 4199

Der Oberpräfideut:
gez. Hengstenberg.

Wird hiermit veröffentlicht.
Limburg, den 28. März 1916. 7(83

Ter Magistrat.
Haerten.
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|—>>- Negebcnhcitcn finanzieller und wn-nwafincher Ar.

m| _L . L Ole„3«il&il»er" <2mai wöchen,!., sind»>e lfluliriem
™| "'S " V Lhronik aller großen Ereigniile Zn der wtstenscha>
-4 - 4 —>—4 - .ichen Eonntogsbeiiage wetdentneibeachte,«Au

'ätze, tmAomantc>!die Werke unicrcr erste.-. <_
ituioren verösteniiichi. Abonnement» ' s'
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Samstag, 8. April, 7-11 Uhr
Sonntag, 9. April, 3-11  Uhr

Schauspiel in 3 Teilen.

Weßier-Woche.
Jugendliche unter 17 Jahren haben keinen Zutritt. 6(83

Reizendes Lustspiel.
In der Hauptrolle

Anna Müller - Lincke,
die Königin des HumorS.

In der Wolle.
Drama in 1 Akt

Naturaufnahme « von
der Ostriviöra.

Jugendliche unter 17 Jahren
haben keinen Zutritt

für vormittags gesucht. 1[83
Näh. Diezerftr 81 part.

MetlillbM tSTS.
Holzrahmenmatr, Kinderbett,
Eisenmöbelfabrik, Suhli Th.

Eiugetrageue Geuoffeuschaft mit uubeschräukter Haftpflicht.
Unsere Kassestnnden

für das Svmmerhalbjahr(1. April—1. Oktober) find auf
vormittags von 8 - 12»/, Uhr festgesetzt worden.

Der Vorstand.

Mitbürger ! fcj
Das deutsche Volk hat im Laufe des Krieg«>

eine Milliarde Mark Gold dMtrag
zur Reichsbant getragen. D«0mch find wir i» Mt gcs
versetzt worden, unsere finanziell«  Krieg»
in einer Weise auszugestalten, daß uns das B ctaatsn
liche Ausland darum beneidet. Erst jetzt wstdi» in einer
der Versuch  gemacht, unser Beispiel nachpB Mnei

. f M «fkn,Mitbürger!
Sorgt dafür, daß wir dm groben BorsM

Feinde behalten. Tragt jedes Goldstück ohne  El» -.

Beratun

zur Reichsbank. Denkt nicht, daß es auf das
nicht ankomme. Wollte jeder Deutsche nur/
Markstück zurückhalten, so würden IV, ^
Gold nicht zur Reichsbank kommen

Es ist für jeden Mitbürger eine heilig « ,
unter Einsetzung der ganzen P ers  öi liMzeM̂
Eold zu sammeln und es der Reichsbank '
Bürger hat Gelegenheit, durch die San
Vaterland« einen wertvollen Dienst zu 1
er irgend ein Opfer zu bringen braucht. 3»
wechselt das Geld um. Wer es direkt zur R«
will, dem werden die Versendungskosten«t

Milliarden Gold sind noch im
Es bedarf deshalb noch immer der Anfl

Kräfte, um den Riesenbetrag$u sammeln.

Ihr Witdmzn! Mt fl ritt«
Erfolg; bringt jrbro Mt

ergeht das Ilai
bs]

«nb
noIi 3e

PetitPediti

> r 5 .Stock in Eisen*,l
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